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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Entgeltfortzahlungsgesetz ge
ändert wird (3. Novelle zum Entgeltfortzah

lungsgesetz) 

, Der Nationa11rat hat beschlossen:, 

tragsgrundbgen im Sinne des § 44 des A:llgemei
nen Sozialversicherunpgesetzes der bei ihm be
schäftigten Anbeiter, Angestellten,' und LehrEnge 
den Betrag von S 122400,- in de,m dem, Eintritt 
der Anbeitsunfä.higkeit des' Arbeitnehmers, für 
den die Leistung des Erstattungsbetr~ges bean-

Artikel I tragt wil'ld, Ziweit;vol1angegangenen Kalendermo-
, nat nichtülbersteigt. Weicht' der Beitragszeitraum 

Das Enugehfon.zahlrungsgesetz, BGBl. Nr. 399/ vom Kaleilidermonat :!Ib, so tritt ain die Stelle 
1974, in der Fassung der Bundesgesetze BGBL des Betrages ~on S 122400,- 'der demabwei
Nr.775/1974, 621/1977 ullid 664/1978 .wird:wie chenden Beitragszeitraum entsprechende Betrag." 
foigt geändert: 

1. § 8 Albs. 2 in ,der Fassung des ' Bundes
gesetzes BGBL Nr. 664/1978, hleibt in GeItlung. 

2. § 8 Aibs. 7 hat ,zu lauten: 

,,(7) Die Träger der gesetzlichen Krankenversi
cheruilig haben dem Arheitlgeber den P,auschal
betrag gemäß Albs. .1 Et. h nur dann zu er
statten, wenn die Summe der allgemeinen Bei-

Artikel II 

(1) Dieses BUllidesgesetlz tritt mit 1. Jänner 1981 
in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 1981 
außer Kraft~ 

(2) Mit der Volliziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der BUIlidesminister' für sorziale Verwaltung 
betraut. 
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2 , ", 511 der ,Beilagen 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Durchd~e 2. NoveHe zum EntgeltifortzahLungs
gesetz, BGBL Nr.664h978, wurde die im Ab
schnitt 2 des EFZGvorgesehene Erstattungs~ 
regelung Idahingehend IDIOidifiziert, daß der den 
Ar.beit,gebern Z!ustehenide Pauschalbetrag in der 
Höhe yon 23 :vH des fortgezahlten Entgelts, 
welclier zur iAlbdeckung von Lohnnebenkosten 
bestimmt ist, nur dJannersnattet wird, wenn die 
Summe der allgemeinen Beitragsgrundlage im 
Sinne des § 44 ASVG·der bei einem Arbei1)geber 
beschäft1gten 'Arbeitnehmer an einem bestimm
ten Sticht~g Iden Betrag von S 108000,- nicht 
übersteigt. Diese A:ll!del'ung wur,de mit 31. De
zemher 1980 tel'minisiert. Um die finanzielle 
Situation des Erstatt\lJl1'gsfooos weitestgehend zu 
stabiEsieren, WUNe diese Re~eilung mit einer 
gerin,g,fügtgen Modifizierung beibehalten. In An
betracht der seit 1978 gestiegenen Lohnkosten 
wurde der bisherige Grenzbetrag von S 108 000,
auf S 122400,- angehoben. Dadurch soH sicher
gestellt we11den, daß jener Kl1eis von Betrieben, 
,für den anläßlich der 2. Novelle zum Entgelt
fortzahlung~esetz diese Bestimmung geschaffen 
wUl1de, weite11hin in seinem g<llnzen Umfang die 
. pauschalierten Lohnnebenkosten 11Ückerstattet er
hält. 

Mit Rücksicht 3Iuf [das in Beratung stehende 
Entgeltsicherungsgesetz, welches ,das EFZG ab
lösen wil1dund die Enogeltfortzahlung generell 
regeln wind, sieht die vorliegende Novelle daher 
lediglich, ,eine Verlängerung der bestehenden Re
gelung UIIIl ein Jahr vor. 

II. Besonderer Teil 

Zu ,den emelnen Bestimmungen wird bemerkt: 

Zu Art. I Z 1: 
§ 8 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGIBL Nr. 664/1978 setzt ,den Pauschafbetta.g 
~AJbs. 1 lit. b) ei~heitllich mit 23 vH, des nach 

§ '3 fortgezahlten Entgelts fest~ Da die Wirk
samkeit dieser Bestimmung mit 31. Dezember 
1980 befristet ist uilid die gegenständliche Novelle 
das Ziel verfolgt, diedel'zeitige Rechtslage wei
terhin aufrechtzuerhalten, war die Verlängerung 
der Wi1'lks3lmkeit dieser .Bestimmung erforderlich. 

Zu Art. I Z 2: 

Die Bestimmun,g des ,§ 8 Abs. 7, die im Rah
men der 2. Novelle zum EFZG neu geschaffen 
wurde, verfolgt die, Absicht,einerseits ,den Klein
und Kleinstbetriebendie ,Lohnnebenkosten.in der 
Form eines Pauschalies zu ersetzen, andererseits 
alb er den Erstattungsfonds . beim Hauptlverhand 
nicht über Gebühr zu belasten. Diese Regelung 
soLl durch die vorliegende Novelle beibehalten 
werden. In Berücksichti~ung ,der seit 1978 gestie
genen Lohnkosten wunde der' Grenzbetrag von 
S 108000,- auf S 122400,- angehoben. Diese 
ErhöhuIllg berücksichtigt alUfgerurudet die Lohn
bewegwn,g der Jahre 1980 und 1981, wie sie in 
den Anpassungsfaktoren (§ 108 f ASVG) für diese 
beiden Jahre (tAnpassungsttlaktor 1980: 1,056, für 
1981: 1,05[1) zum Au!>dr,uck kommen. Der nun
mehrige GretllZbetng von S 12,2400,- entspricht 
dem Sechsfachen der monatlichen Höchscbeitrags
grundlage in der Pensionsrversicherung. im Jlahre 
1981. 

Zu Art. II: 

Die durch die 2. EFZG~Novelle geschaffene 
Erstattungsregelun,g wurde nur für ein Jahr 
verlängert, da die finanzielle EnllWicklung des 
ErstattUJngsttooos für längere Zeit nicht absehbar 
ist. Außel1dem finden im Bundesministerium für i 
soziale Verwaltung schon seit längerem inten
sive Beratungen über ein Enügeltsicherungsgesetz 
statt. Durch dieses Gesetz soll die Frage der 
Entgeitifortzahlung einer grundsätzlichen kodi
fikatorischen Lösung zugef,ührt wer,den. 
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